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Bitte wählen Sie Ihre Dienstleistung aus: 

 
 

1. Probenziehung  

Bodenbeprobung Standard-BU EUF-Probe DSN-Probe (Nmin) 

Preis 15 €/Probe 15 €/Probe 30 €/Probe 

Analyse  Ja  Nein  Ja  Nein  Ja  Nein 

Geplante Fläche (ha) 

gesamt 

 

 

  

Geplante Kulturen 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 

 

2. Untersuchung1 (nur wenn Analyse gewünscht) 

1Die Bodenuntersuchungen übernehmen das Institut Nuss bzw. der Bodengesundheitsdienst. Die Preise 

sind direkt bei den Laboren oder in der Geschäftsstelle nachzufragen. 

 

 

 
 

 Standard BU (ph, P, K) 

Magnesium 

Mikronährstoffe (Mn, Cu, Zn, Fe, Na) 

Kalium-Fixierung 

Humusgehalt 

Gesamt-N 

C/N-Verhältnis 

Kationenaustauschkapazität 

 

 

DSN-Probe (Nmin) 

DSN-Spargel 

 

EUF-Probe 

Mikronährstoffe (Mn, Cu, Zn, Fe, Na) 

Humusgehalt 

Name 
 
 

Vorname 
 
 

Straße 
 
 

Ort 
 
 

Tel. / 
Mobil 

 
 

Email 
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3. Zusatzangebote 

 Datenaufarbeitung (40 € pro Stunde) 

Erstellen von Nährstoffkarten 

Aufarbeitung für Ackerschlagkarteien 

 Feldvermessung / Grenzsteinsuche 

(40 € pro Stunde) 

 komplettes Nährstoffmanagement 

zus. Vereinbarung nötig 
 

Geodatenbeschaffung 

(40 € pro Stunde) plus Kosten von 

geodaten-online (mind. 2,80€/Schlag) 

 

Die Beprobung erfolgt GPS-gestützt. Somit ist eine jährliche Wiederholbarkeit gegeben. Alle 

aufgezeichneten und verarbeiteten Daten werden an Sie schriftlich und/oder digital übermittelt*.  

 

Hiermit beantrage ich verbindlich die obenstehenden Dienstleistungen 

 

Datum Unterschrift 

 

 

Bitte den ausgefüllten Bogen an folgende Adresse schicken: 

 

Email: info@mr-arnstein.de  oder    Fax: 09363 / 90 76 99 

 
Bei Fragen steht Ihnen Ihr Maschinenring jederzeit zur Verfügung! 

 
Maschinering Arnstein und Mittelmain e.V. 
Schweinfurter Str. 19a 
97450 Arnstein 

09363 / 90 76 0 

 

 

 

 

*Alle Beteiligten der Bodenbeprobung und Analyse verpflichten sich, das Datengeheimnis zu wahren und die im Rahmen dieses Vertrages tätig werdenden Personen auf das Datengeheimnis 

gem. § 5 BDSG hinzuweisen. Diese Verpflichtung auf das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung des jetzigen Vertragsverhältnisses der beteiligten Parteien fort. Personenbezogene 

Daten, die im Rahmen der Zusammenarbeit der Parteien bekannt werden bzw. die be- oder verarbeitet werden, dürfen von Parteien nicht zu einem anderen als dem zur jeweils rechtmäßigen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck anderen zugänglich gemacht werden oder anderweitig genutzt werden. 


